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auch auf die Aufnahme von Gäf’cen für die Nacht Rückficht zu nehmen iii. In der Regel genügen

8 Zimmer mit den erforderlichen Kammern und fonttigen Nebenräumen. Die Größe der zu gewährenden

\Virtfchaftsräume hängt vom Umfange des der Stelle zugehörigen Dienf’tlandes ab. Ein Oberförfter

darf höchftens 13 Stück Altvieh, 5 Stück ]ungvieh, außerdem das erforderliche Zug- und Kleinvieh

halten, deffen Zahl in jedem einzelnen Falle7 dem wirklichen Bedürfnis entfprechend7 zu beitimmen bleibt.

Dasfelbe gilt auch vom Scheunenraume. Oberförfter erhalten durchfchnittlich 20 bis 30 ha, höchf’tens 46 ha

Dienitland gegen mäßige Pacht.

Bei den Wohnungen und den Vi’irtfchaftsräumen der Förfier haben fich gewiffe Normen gebildet,

da die Bedürfniffe (liefer Beamtenklaffe fait gleichartige find und Abweichungen von der Regel nur durch

die verfchiedenen Gegenden eigenen Gewohnheiten und klimatifchen Verhältniffe eintreten.

Die durch Fig. 401 u. 402 344)'dargeftellten Grundriffe geben die einem Förfler gewährten Räume.

Im Keller des 13,00!“ langen und 9,50 m tiefen \Vohnhaufes find außer den erforderlichen Vorratsräumen eine

Wafch— und Backflube, von außen unmittelbar zugänglich, und eine Rollkammer untergebracht. Im

Erdgefchoß liegen Flur, Küche, Speifekammer, drei Stuben für die Familie und eine Gefindeftube, im

Dachbodenraum eine Stube, zwei Kammern und die Räucherkammer. An geeigneter Stelle des Gehöftes

wird ein kleines Abortgebäude mit zwei Sitzen aufgeftellt, hnter denen ein Kalten auf Schlitten zur

Aufnahme der Auswurfftoffe Platz findet.

Der höchfie Viehftand, der dem Förfler zu halten gefiattet ift — und hiernach wird die Größe

des Stallgebäudes bemeffen — beiteht aus 2 Pferden, 7 Stück Altvieh, 3 Stück ]ungvieh, einigen Schweinen

und Geflügel; an Bodenraum für Heu kommen hierzu 360 cbm. Das Scheunengebäude umfaßt eine

mittlere Tenne und zwei Banfen mit zufammen 4708hm Inhalt. Neben dem einen Banfenraum ift ein

Holzftall vorgefehen. Förfier erhalten 12 bis 15ha, höchfiens 19 ha Dienftland gegen mäßige Pacht.

Fig. 402.

  
Kellergefchoß. Erdgefchofs.

Wohnhaus für einen königl. Förfler in Preufsen““).
1,1400 w. Gr.

Ausnahmen hiervon finden felbftverftändlich datt. Wo im allgemeinen nur wenig Dienflfand

gewährt wird, wie in Gebirgsgegenden7 find die Raumbedürfniffe für die Wirtfchaftsgebäude geringer;

die Stallräume werden häufig in unmittelbare Verbindung mit dem Wohnhaufe gebracht, um ihre Zugäng—

lichkeit wä.hrend der rauhen Jahreszeit zu erleichtern.

Für die Ausführung des VVohnhaut'es ill Maffivbau vorgefchrieben‚ bei Ställen und Scheunen

jedoch, wo zuläffig und vorteilhaft, Fachwerkbau geftattet. Feuerfichere Bedachung, namentlich Ziegeldach

foll Anwendung finden, Schieferdach dort, wo es gebräuchlich und preiswert herzuftellen ift. Für Wirt-

fchaftsgebäude können u. a. auch doppellagige Pappdächer zweckmäßig fein.

c) Pächterwohnhäufer.

Die Größe eines Pächterwohnhaufes if’c vom Pachtertrage der Domäne ab-

hängig zu machen; fie wird indeffen dabei nicht unter ein gewiffes Mindeftmafs

hinabgehen, andererfeits nicht über ein gewiffes Höchf’tmaß auff’ceigen dürfen; denn

auch für eine geringwertige Domäne müffen Wohnräume zum Unterbringen einer

Pächterfamilie, wenn auch im befcheidenf’ten Umfange, vorhanden fein; andererfeits

aber foll felbf’t auf der ertragreichften Domäne doch eben nur eine Pächterfamilie

ein ausreichendes Unterkomrnen finden. Es darf die Abficht, die fiskalifchen Liegen-

fchaften fo gut als möglich zu nutzen, und der Gefichtspunkt, dafs die Gebäude
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Größe

und

Ausflattung.


